
Sicherung der Evangelischen Kirche (Heue Verordnung regelt die Kirchen-
verwaltung bis zur Generalsynode.)

Berlin, 34.HÄPZ 1937.

Kachdem der Fuehrer und Reichskanzler durch den .irlass vom 15.
Februar 19137 die Einberufung einer verfassungekbenden Generalsynode
angeordnet hat, wird bis zur Bildung einer verfassungsmaessigen Lei-
tung der Deutschen Evangelischen Kirche aufgrund des Gese^es zur Ji-
cherung der Deutschen ̂ vangellsehen Kirche vom 24.September 19?Vr sina
Regelung gotroffan, die jetzt durch isn Haichsminister fuer die kirch-
lichen Angelegenheiten im Reichsgesetzblatt vom 22.Maerz verkuendet
wurde.

Danach wird die Bearbeitung dsr,laufenden 'Verwaltungsangelegen-
heiten der Deutschen Svangellsehen/von dem leiter der Deutschen dvage-
lischen Kirchenkanzlei uebernommen. Die Verwaltung und Vertretung der
Deutschen Evangelischen Kirchen in allen vermoegensreehtlichen Ange-
legenheiten nimmt die bei der Deutschen ISvangeli sehen Kirchenkanzlei
gerbildete Finanzabteilung allein wahr. Die Zustaendigkeit|des kirch-
lichen Aussenamtes der Deutschen .Evangelischen Kirche bleibt unberührt

Die kirchenregimentlichen Befugnisse in den Io.ndeskireh.en wer-
den durch die im Amt befindlichen Kirchenregierungen ausgeuebt. Die
Ausuebung der kirchenregimentlichen Befugnisse toleitit auf die Fueh-
rung der laufenden Geschaefte besehraenkt. Veraenderungen kirchenpoli-
tischer Art in der Zusammensetzung der Kirchenbehoprden und. der kiito-
lichen Koe^erschaften koennen nicht rechtswirksam vorgenommen werden,
Disziplinar- und sonstige Massnahmen An kirchen/'Olitisehen Angelegen-
heiten ruhen.

Die Verordnung gilt im uebrigen mit' rueelcw irkende r Kraft ab 15,
Februar 1937. Entgegenstehende Bestimmungen treten fuer die Dauer der
Geljung dieser Verordnung ausser Kraft.

« Die Verordnung sichert zunaechst der Deutschon Evangelischen
Kirche die Leitung. Das ist notwendig durch den unlaengst erfolgten
Ruecktritt des Reiehskirchenp.ussehusses: die Kirche konnte nicht ohne
Leitung bleiben. Sie wird nun bis auf weiteres durch den obersten Be-
amten der bürokratisch organisierten Kirchenkanzlei der Deutschen
Svengelischen Kirche wahrgenommen. Alle vermoegensreehtlichen Angele-
genheiten regelt der Leiter der bekannten Finanzabteilung.

Die Rechtmaessigkeit aller Kirchenregierungen ist bestritten.
Um diesen Streit ueber die Rechtmaessigkeit bis ztir endgueltigen Rege-
lung durch die Generalsynode aufzuheben, musste eine neue Loesung ge-
funden werden: die Kirchenregimentlichen Befugnisse sind daher durch
die neue Verordnung von der Staatsgewalt auf die tatsaechlich diese
Befugnis ausuebende und zurzeit im Amt befindlichen Kirchenregierungsn
ueberjgangen, und diese Kirchenregierungen sind von star.tswegen anerkann/,
Keine andere Stelle kann daher kirchenregimentliohe Befugnisse bis
zur endgueltigen Regelung durch die kommende Generalsynode ausueben.
Allerdings duerfen diese im Amt befindliehen Kirchenregierungen keine
Neuregelungen mehr vornehmen; sie sind jetzt kraft Gesetzes auf die
Abwicklung der laufenden Geschaefte lieschraenkt. Vor allen Dingen ist
es nunmehr umoeglich gemacht, Umbildungen von Kirchenbehoerden und

Umbesetzungen innerhalb kirchlicher Koerperschaften (Gerneindekirchen-
vertretungenfund dergl.) vorzunahmen, wie es vielfach im Hinblick auf
die kommende Wahl geschehen ist. Auch Disziplinar- und Personalmass-
nahmen sind durch die Verordnung unterbunden, im allgemeinen und ins-
besondere auch durch die Angehoerigen der kirchlichen Verwaltung und
kirchlichen Organisation, damit von reichswegen sowohl die Glaubens-
uad SoT.'issensfreiheit wie auchjdie V.'ahlfreiheit gewahrt bleiben.

Die Verordnung musste rueckwirkende Kraft bis zum Tage der An-
ordnung der Wahl durch den Fuehrer, den 15.Februar, erhalten, um alle
Hassnahmen #u erfassen, die bezgl. der Wahl bereitsjin die Wege gelei-
tet sind. Alle bisherigen, zu diesem Zweck bereits in die Wege gelei-

sind durch die neue Ver-
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genheiten hinfaellig. Von reichstfegen Ist somit der Weg zu einer
voellig ueberkirohenparteilichen Handhabung waehrend der üe
zeit 'klar und -eindeutig bestimmt."


